NEUE TIROLER VORSCHRIFTEN – ÜBERSICHT
Seit September 2003 sind die neuen Bestimmungen für das Halten und Führen von Hunden bestimmter Rassen in Kraft getreten. Die gesetzliche Grundlage ist das Tiroler Landes – Polizeigesetz, LGBl. Nr. 60/1976 in der Fassung LGBl. Nr. 82/2003.

Auf Grund dieser gesetzlichen Regelung bedarf es jetzt einer Bewilligung für das Halten und Führen von Hunden, die von einem Amtstierarzt als bissig beurteilt worden sind und für das Halten und Führen bestimmter im Gesetz taxativ aufgezählter Hunderassen und deren Kreuzungen, seitens der Wohnsitzgemeinde für den Hundehalter bzw. Hundeführer.

Es handelt sich hiebei um folgende Hunderassen und der Kreuzung mit oder unter den angeführten Hunderassen: Rottweiler, Dobermann, Bullterrier, Staffordshire Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Mastino Napoletano, Mastin Espanol, Fila Brasileiro, Argentinischer Mastiff, Mastiff, Bullmastiff, Tosa Inu, Bordeaux Dogge, Dogo Argentino, Rhodesian Ridgeback und Pitbullterrier.

Der Hundehalter bzw. Hundeführer hat diese Bewilligung mitzuführen und auf Verlangen den Organen der öffentlichen Aufsicht vorzuweisen, wobei angemerkt wird, dass unter dem Begriff eines Hundehalters der Eigentümer dieses Hundes und unter Hundeführer jede Person, die sich mit dem Hund in der Öffentlichkeit aufhält, zu verstehen ist.

Zusätzlich zu dieser Bewilligungspflicht sind die genannten Rassen und deren Kreuzungen außerhalb von Gebäuden und von ausreichend eingefriedeten Grundstücken an der Leine zu führen, oder mit einem Maulkorb zu versehen. Im Falle, dass durch ein Gutachten eines Tierarztes die Gutartigkeit und Ungefährlichkeit eines solchen Hundes nachgewiesen werden kann, darf dieser Hund außerhalb von geschlossenen Ortschaften ohne Leine oder Maulkorb geführt werden. In diesem Fall ist dieses Gutachten neben der Bewilligung zum Halten und Führen mitzuführen.

Voraussetzung für die Erlangung der Bewilligung:

Vom Hundehalter bzw. Hundeführer ist nunmehr das Vorliegen der psychischen und physischen Eignung im vom Gesetz geforderten Rahmen nachzuweisen.

Dazu bedarf es:

1. Eines ärztlichen Gutachtens ( nicht älter als 1 Jahr), in dem der Arzt für Allgemeinmedizin darüber abspricht, ob der Antragsteller alkohol – bzw. suchtkrank ist, und psychisch und physisch in der Lage ist, den Hund so zu beaufsichtigen, sodass dieser keine Gefahr für Dritte darstellt,

2. eines Strafregisterauszuges und

3. der Eigenberechtigung (= volle Handlungsfähigkeit, d.h. volljährig bzw. nicht unter Sachwalterschaft stehend) des Antragstellers.

Zwangsmaßnahmen des Bürgermeisters:

Wird ein Hund der oben angeführten Rassen ohne Bewilligung gehalten, so hat der Bürgermeister gemäß dem zitierten Gesetz dem Hundehalter eine vierwöchige Frist zu setzen, innerhalb derer nachträglich anzusuchen ist. Nach fruchtlosem Verstreichen dieser Frist hat der Bürgermeister den Hund abnehmen zu lassen.

Für alle Personen, die einen Hund der oben angeführten Rassen halten oder führen, sieht das Gesetz eine Übergangsfrist bis spätestens 4.3.2004 vor, d.h. bis dahin muss beim Gemeindeamt um die Bewilligung angesucht werden. Wer sich einen der aufgezählten Hunde neu anschaffen möchte, muss vorher die entsprechende Bewilligung einholen.
